	Mit diesen Handlungsempfehlungen bringen Sie das Thema Hilfsmittel strukturiert weiter

	Schritt 1: Sensibilisierung 
Nutzen Sie die nächste Betriebsversammlung oder eine Inforunde, um über die Möglichkeiten technischer Arbeitshilfen aufzuklären. Viele Kollegen wissen gar nicht, dass es Unterstützung für ihre spezifischen Probleme gibt.

	Schritt 2: Bestandsaufnahme im Rahmen von Begehungen 
Achten Sie gemeinsam mit Ihrer Sifa auf Arbeitsplätze, an denen Kollegen offensichtlich unter ergonomisch ungünstigen Bedingungen leiden oder Schwierigkeiten bei der Bedienung von Standardsoftware haben.

	Schritt 3: BEM-Verfahren
In jedem BEM-Gespräch sollte die Frage nach technischen Unterstützungsmöglichkeiten standardmäßig gestellt werden. Dies kann durch eine Ergänzung im Leitfaden geschehen. Alle BEM-Beteiligten sollten die Datenbanken von REHADAT kennen, um gemeinsam mit dem Betroffenen nach passenden Produkten suchen zu können.

	Schritt 4: Vernetzung und Austausch 
Etablieren Sie einen regelmäßigen Austausch mit dem Inklusionsamt und den Technischen Beratungsdiensten der Rentenversicherung. Diese Experten kommen oft kostenfrei in den Betrieb, um Arbeitsplätze zu begutachten und konkrete Empfehlungen auszusprechen. 

	Schritt 5: Anträge stellen
Unterstützen Sie die Kollegen beim Ausfüllen der Formulare. Oft ist die Bürokratie eine Hürde, die Menschen davon abhält, ihre Rechte wahrzunehmen. Sie als informierter Betriebsrat können hier Ängste nehmen und den Prozess mit Ihrer Begleitung beschleunigen.

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld



